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Für die Einladung des Ausschusses für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages be-
danke ich mich. In meiner Stellungnahme beziehe ich mich im Folgenden auf Hintergrund und 
Problemstellung der vorliegenden Vorschläge zur Änderung des Grundgesetzes (I.), auf die 
spezifischen Anforderungen an Verfassungsänderungen (II.) sowie auf Einzelfragen der kon-
kreten Vorschläge zur Einfügung einzelner Bestimmungen in das Grundgesetz (dazu III.).  
 
I. Hintergrund und Problemstellung 
 
Der Klimaschutz ist von den 1990er Jahren bis heute immer stärker in den Fokus der Rechts-
ordnung gerückt, bedingt durch die immer deutlicher zu Tage tretende globale und regionale 
Gefährdung der ökologischen Grundlagen des menschlichen Lebens durch die negativen Ef-
fekte der anthropogenen Klimaveränderungen, die mit der Überkonzentration von Treibhaus-
gasemissionen in der Atmosphäre einhergeht.1 
 

                                                      
1 Vgl. nur IPCC, Fifth Assessment Report, 2014, Synthesis Report, https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ 
(Abrufd. 9.2.2019). 
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Schon 1992 wurde die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen beschlossen mit dem 
=LHO Ädie Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau 
zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert 
ZLUG³  'HU Deutsche Bundestag hat die Klimarahmenkonvention 1993 mit Zustimmungsgesetz 
ratifiziert. 1997 folgte das Kyoto-Protokoll, 2002 das deutsche Zustimmungsgesetz. Auf EU-
Ebene entstand mit dem Vertrag von Lissabon ein Kompetenztitel für EU-Rechtsakte zur 
Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene ]XU Ä%HNlPSIXQJ GHV .OLPawDQGHOV³ 
(Art. 191 Abs. 1 Sp.str. 4, Art. 192 Abs. 1 AEUV).  
 
Über die Jahre wurden zahlreiche Bundesgesetze mit Bezug zum Klimaschutz erlassen, so 
etwa zur Förderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien (vgl. nur EEG 2000/2014/2017), 
oft auch in der Umsetzung von EU-Recht (vgl. TEHG, EnEG, EEWärmeG). In den meisten 
deutschen Bundesländern gibt es heute Landes-Klimaschutzgesetze.  
 
Das Pariser Abkommen (PA) vom Dezember 2015 hat für das internationale Klimaschutzrecht 
eine neue rechtliche Architektur JHVFKDIIHQ  ,P =HQWUXP GHV $ENRPPHQV VWHKW GDV ÄZiel, die 
Erderwärmung auf maximal 2 Grad, besser 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Werten zu 
EHJUHQ]HQ  $UW    $EV    D  3$  ³ =ZLVFKHQ      XQG      VROO LQ JOREDOHP 0D�VWDE GDV =LHO 
der Treibhausgas-Neutralität erreicht werden (Art. 4 PA). Nach dem sog. bottom-up-Konzept 
bringen die Vertragsstaaten nach dem Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verant-
wortung die national festlegten Klimaschutzbeiträge ein und beachten dabei ein präzise gere-
geltes System von Verfahrensregeln. Das Zustimmungsgesetz des Deutschen Bundestags er-
folgte im September 2016, wenig später trat das PA in Kraft.  
 
Die Bundesregierung hat den deutschen Beitrag zum Erreichen der Ziele des Pariser Abkom-
mens zunächst im Klimaschutzplan 2050 festgelegt.2 Der aktuelle Koalitionsvertrag von CDU, 
&68 XQG 63' YRP     0lU]      EHNUlIWLJW GLH ÄQDWLRQDO  HXURSlLVFK XQG LP 5DKPHQ GHV 
Pariser Klimaschutzabkommens vereinbarten Klimaziel[e] 2020, 2030 und 2050 für alle Sek-
WRUHQ³ XQG VLHKW YRU ÄHLQ *HVHW] >]X@ YHUDEVFKLHGHQ  GDV GLH (LQKDOWXQJ GHU .OLPDVFKXW]]LHOH 
     JHZlKUOHLVWHW³ 3 Die damit von der Bundesregierung avisierten Klimaschutzziele sind die 
Senkung der Treibhausgasemissionen (gegenüber 1990) um mindestens 55% bis 2030 und 
um 80-95% bis 2050.4 Zudem gibt es für 2030 differenzierte Sektorenziele für die Minderung 
von Treibhausgasemissionen in Energiewirtschaft (62-61 %), Gebäudebereich (67-66 %), Ver-
kehr (42-40 %), Industrie (51-49 %) und Landwirtschaft (34-31 %).5 
 
Die weitere rechtliche Umsetzung des hohen Ambitionsniveaus der deutschen Klimaschutz-
ziele in konkrete Gesetzgebungsakte ist eine erkennbar komplexe und vielschichtige Aufgabe.  
Dabei sind rechtssystematisch die verschiedenen rechtlichen Ebenen der Normenhierarchie 
des Grundgesetzes in den Blick zu nehmen. Mit den vorliegenden Änderungsanträgen (BT-

                                                      
2 Klimaschutzplan 2050 ± Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, Beschluss der 
Bundesregierung v. 14.11.2016, BT-Drs. 18/10370. 
3 Koalitionsvertrag v. 12.3.2018, S. 142 f., www.bundesregierung. de/Content/DE/_Anlagen/ 2018/ 03/ 
2018-03-14-koalitionsvertrag.pdf (Abruf: 9.2.2019). 
4 Klimaschutzplan 2050, BT-Drs. 18/10370, S. 14. 
5 Klimaschutzplan 2050, BT-Drs. 18/10370, S. 18 
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Drs. 19/4522) ist die Frage aufgeworfen, ob es auch verfassungspolitischen Handlungsbedarf 
gibt. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes sieht durch die rechtlichen 
Herausforderungen im Bereich des Klimaschutzes in gleich mehreren Abschnitten des Grund-
gesetzes Änderungsbedarf ausgelöst, nämlich im II. Abschnitt des Grundgesetzes (Der Bund 
und die Länder) im Rahmen des Art. 20a GG, im VII. Abschnitt über die Gesetzgebung des 
Bundes im Rahmen des Art. 74 GG und im X. Abschnitt im Rahmen der Finanzverfassung im 
Rahmen des Art. 106 GG.  
 
II. Anforderungen an Verfassungsänderungen  
 
Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf (BT-Drs. 19/4522) handelt es sich um den Vorschlag 
eines verfassungsändernden Gesetzes. Mithin sind die spezifischen Voraussetzungen des Art. 
79 GG zu beachten. In formeller Hinsicht gilt das Zitiergebot des Art. 79 Abs. 1 S. 1 GG. Art. 
79 Abs. 2 GG statuiert für Verfassungsänderungen das Quorum der Zustimmung von zwei 
Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. Für 
die Berechtigung zur Gesetzesinitiative wiederum enthält Art. 79 GG keine spezifischen Vo-
raussetzungen, so dass diese sich nach Art. 76 Abs. 1 GG richtet. Mithin gilt die Initiativbe-
UHFKWLJXQJ ÄDXV GHU 0LWWH GHV %XQGHVWDJV³ LQ GHU JHEUlXFKOLFKHQ $XVOHJXQJ HQWVSUHFKHQG � 
76 GOBT (eine Fraktion oder fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestags) auch für Vor-
lagen zu verfassungsändernden Gesetzen wie der hier vorliegenden (BT-Drs. 19/4522). In 
materieller Hinsicht untersagt die Ewigkeitsklausel des Art. 79 Abs. 3 GG drei Fallgruppen von 
*UXQGJHVHW]lQGHUXQJHQ  QlPOLFK VROFKH ÄGXUFK ZHOFKH GLH *OLHGHUXQJ GHV %XQGHV LQ /lQGHU  
die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 
   QLHGHUJHOHJWHQ *UXQGVlW]H EHU�KUW ZHUGHQ³  Soweit keine Entstehung von verfassungswid-
rigem Verfassungsrecht zu besorgen ist, sind einzelne Entwürfe zu verfassungsändernden 
Gesetzen unter rechts- bzw. verfassungspolitischen Aspekten zu untersuchen.     
 
III. Einzelfragen  
 
1. Vorgeschlagene Einfügung eines neuen Art. 20a S. 2 GG  
 
Der erste vorliegende Änderungsvorschlag zielt darauf in Art. 20a GG die bisherige Fassung 
um einen neuen S. 2 zu ergänzen. Die bisherige Fassung lautet: 
 

Ä'HU 6WDDW VFK�W]W DXFK LQ 9HUDQWZRUWXQJ I�U GLH N�QIWLJHQ *HQHUDWLRQHQ GLH QD 
türlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen 
Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht 
GXUFK GLH YROO]LHKHQGH *HZDOW XQG GLH 5HFKWVSUHFKXQJ ³ 

 
Neu hinzu kommen soll nun ein neuer S. 2, der lautet:  
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Ä)�U GLH %XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG Y|ONHUUHFKWOLFK YHUELQGOLFKH =LHOH XQG 9HUSIOLFK 
tungen des Klimaschutzes bindeQ DOOH VWDDWOLFKH *HZDOW XQPLWWHOEDU ³ 

 
=LHO GHV 9RUVFKODJV  LVW QDFK GHU (QWZXUIVEHJU�QGXQJ HLQH ÄYHUIDVVXQJVUHFKWOLFKH 6WlUNXQJ 
GHV .OLPDVFKXW]HV³ LP 5DKPHQ GHV ÄJHPHLQVDPHQ +DQGHOQV GHU 9|ONHUJHPHLQVFKDIW³  %7-
Drs. 19/4522, S. 2). Dabei ist für den Teilbereich des Klimaschutzrechts eine Anlehnung an 
die Bindungswirkungen des Art. 25 GG intendiert (BT-Drs. 19/4522, S. 6). 
 
Bereits heute ist das globale Klima in seiner pflanzliches, tierisches und menschliches Leben 
ermöglichenden Wirkungsweise als verfassungsrechtlich geschütztes Rechtsgut anerkannt 
und zwar als Teil der natürlichen Lebensgrundlagen gem. Art. 20a GG (s. nur Murswiek, in: 
Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 20a Rn. 30). Das Bundesverfassungsgericht hat den Klima-
schutz ausdrücklich in Art. 20a GG verortet und dabei auf den Schutzauftrag für die natürlichen 
Lebensgrundlagen abgestellt, zugleich aber nachdrücklich den Zusammenhang zu dem eben-
IDOOV LQ $UW    D ** LQ GHP %HJULII GHU Ä9HUDQWZRUWXQJ I�U GLH N�QIWLJHQ *HQHUDWLRQHQ³ HQWKDO 
tenen Nachhaltigkeitsgedanken betont. Danach ist dem Art. 20a GG bereits im status quo eine 
3IOLFKW GHV *HVHW]JHEHUV ]X HQWQHKPHQ ÄJHUDGH LQ %H]XJ DXI GDV 1DFKKDOWLJNHLWVSULQ]LS >«@ 
ZHLWHUH 5HGXNWLRQHQ EHLP 7UHLEKDXVJDVDXVVWR� ]X HUUHLFKHQ³  GLH XQWHU JOHLFK]HLWLJHU %HDFK 
tung der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers steht (BVerfGE 118, 79, 110; nachfol-
gend etwa BVerfG, NVwZ 2015, 288, 291). 
 
Die vorgeschlagene Anlehnung von Vorgaben des internationalen Klimaschutzrechts an die 
Rechtswirkungen des Art. 25 GG ist verfassungsrechtlich problematisch. Art. 25 GG ordnet 
DQ  GDVV GLH ÄDOOJHPHLQHQ 5HJHOQ GHV 9|ONHUUHFKWHV >«@ Bestandteil des Bundesrechtes [sind]³ 
 $UW     6    **  XQG ÄGHQ *HVHW]HQ YRU>JHKHQ@ XQG >«@ 5HFKWH XQG 3IOLFKWHQ XQPLWWHOEDU I�U 
GLH %HZRKQHU GHV %XQGHVJHELHWHV HU]HXJHQ³  $UW     6    **   'DPLW VWDWXLHUW $UW     ** 
eine Ausnahme von der Grundregel zum Wirksamwerden völkerrechtlicher Normen im deut-
schen Recht, nach der diese über die Brücke des Zustimmungsgesetzes gem. Art. 59 Abs. 2 
GG auf der Ebene des einfachen Gesetzes in die Normenhierarchie des Grundgesetzes ein-
fließen. Wegen des Ausnahmestatus und des notwendig dynamischen und veränderungsoffe-
nen Charakters ZLUG GHU %HJULII GHU ÄDOOJHPHLQHQ 5HJHOQ³ HQJ DXVJHOHJW.6 Vor diesem Hinter-
grund würde die vorgeschlagene Ergänzung des Art. 20a GG zu systematischen Friktionen 
führen, zumal der Gesetzentwurf selbst die intendierte Anlehnung an Art. 25 GG auch wiede-
rum einschränkt. Denn die eigentlich für Art. 25 GG charakteristische Entstehung von unmit-
telbar geltendem Recht außerhalb des speziellen Gesetzesvorbehalts des Art. 59 Abs. 2 GG 
ist offenkundig gerade nicht gewollt, wohl zur Gewährleistung der mit dem Gesetzesvorbehalt 
verbürgten demokratischen und rechtsstaatlichen Gehalte. DeU 3DVVXV  ÄY|ONHUUHFKWOLFK  YHU 
ELQGOLFKH³  LQ GHP YRrgeschlagenen Normtext ist vielmehr konzeptionell als Verweis auf das 
Erfordernis eines Zustimmungsgesetzes verstehen. In diesem Sinne heißt es in der Begrün-
dung zum Gesetzentwurf  GDVV ÄGLH LQWHUQDWLRQDOHQ =LHOYRUJDEHQ XQG 9HUSIOLFKWXQJHQ³ mit der 

                                                      
6 Erfasst werden Regeln des universell geltenden Völkergewohnheitsrechts, ergänzt durch aus den natio-
nalen Rechtsordnungen tradierte allgemeine Rechtsgrundsätze, s. BVerfGE 118, 124, 134 m.w.N.; Bei-
spiele für Fallgruppen bei Streinz, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 25, Rn. 51 ff. 
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ÄXQWHU  0LWZLUNXQJ  GHV  %XQGHVWDJHV  HUIROJHQGHQ   =XVWLPPXQJVJHVHW]   5DWLILNDWLRQ  Y|ONHU 
rechtlicheU 9HUWUlJH DXI 9HUIDVVXQJVUDQJ JHKREHQ³ ZHUGHQ (vgl. BT-Drs. 19/4522, S. 5 unten). 
Letztlich würde also im Anwendungsbereich des vorgeschlagenen neuen S. 2 eine problema-
tische Mischform einer Normkategorie zwischen universellem Völkerrecht i.S.d. Art. 25 GG, 
transformiertem Völkerrecht im Gesetzesrang gem. Art. 59 Abs. 2 GG sowie einer eigenen 
Kategorie von Völkerrecht mit Verfassungsrang entstehen, die sich normhierarchisch nur 
schwer abbilden lässt und von deren Einführung abzuraten ist.  
 
Zudem kann die vorgeschlagene spezielle Bindungswirkung völkerrechtlicher Normen im Be-
reich des Klimaschutzes leicht in ein Spannungsverhältnis zu den Klimaschutzvorgaben des 
EU-Rechts treten. Die EU zählt in globalem Maßstab zu den besonders ambitionierten Akteu-
ren im internationalen Klimaschutz. Sie definiert schon seit langem eigene Klimaschutzziele, 
die weder notwendig kongruent mit den Zielen der UN-Klimarahmenkonvention und ihrer Ver-
tragsstaatenkonferenzen (COP), noch mit denen der EU-Mitgliedstaaten sind. In diesem Ver-
hältnis der rechtlichen Ebenen wäre unklar, wie sich eine Regelung wie der vorgeschlagene 
neue Art. 20a S. 2 GG auswirken würden.   
  
2. Vorgeschlagene Einfügung eines neuen Art. 20a Abs. 2 GG   
 
Die zweite vorliegend innerhalb des Art. 20a GG vorgeschlagene Erweiterung betrifft die Ein-
fügung eines neuen Abs. 2 mit dem Inhalt:  
 

Ä    'LH 6WURPHU]HXJXQJ DXV .HUQHQHUJLH LVW XQWHUVDJW ³ 
 
=XU %HJU�QGXQJ KHL�W HV LP *HVHW]HQWZXUI  PLW GHU 5HJHOXQJ VROOH GHU JHVHOOVFKDIWOLFK ÄEH 
stehende Konsens zum Ausstieg aXV GHU $WRPHQHUJLH³  IHVWJHVFKULHEHQ XQG  ÄYHUIDVVXQJV 
rechtlich gesichert [werden], dass nicht das eine Ziel (Klimaschutz) gegen das andere (den 
ebenso elementaren Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen vor den existenziellen Gefah-
ren der Atomenergie) ausgeVSLHOW ZHUGHQ NDQQ³   
 
Zur Bewertung des Änderungsvorschlags ist nach Maßstäben für die Abgrenzung der Rege-
lungsebenen von Verfassungsgesetz und einfachem Gesetz in der konstitutionell gebundenen 
parlamentarischen Demokratie des Grundgesetzes zu fragen.  
 
Die Verfassung bildet im Ausgangspunkt den Rahmen der Gesetzgebung (vgl. nur Böcken-
förde, in ders., Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, S. 11 ff.). Sie sollte demgemäß Kompe-
tenzbestimmungen, Verfahrensregeln, Grundrechtsverbürgungen und grundlegende Verfas-
sungsentscheidungen enthalten wie jene für Demokratie, Bundesstaat, Rechtsstaat, Sozial-
staat, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen oder Europäische Integration. Konkrete poli-
tische Gestaltungsentscheidungen zu einzelnen Sachbereichen sind demgegenüber in der 
Form des parlamentarischen Gesetzes festzulegen. Danach sind energiepolitische Grundsatz-
entscheidungen grundsätzlich Angelegenheit des parlamentarischen Gesetzgebers. Dies gilt 
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auch hinsichtlich der Risikotechnologie Atomtechnik, zumal der Deutsche Bundestag in die-
sem Fall die Grundsatzentscheidung für den Atomausstieg mit der 13. Novelle des AtomG im 
Jahr 2011 mit einer besonders breiten überparteilichen Mehrheit abgesichert hat.7 
  
3. Vorgeschlagene Einfügung eines neuen Art. 74 Abs. 1 Nr. 24a GG 

 
Der dritte vorliegende Änderungsentwurf schlägt eine Ergänzung des Kompetenzkatalogs der 
konkurrierenden Gesetzgebungskompetenzen des Bundes in Art. 74 GG vor. Nach Artikel 74 
Absatz 1 Nummer 24 GG soll eingefügt werden:  
 

Ä  D  GHQ .OLPDVFKXW] ³  
 
Bei den Gesetzgebungskompetenzen für den Klimaschutz besteht Klärungsbedarf. Dies liegt 
in der Natur der Sache. Denn der Klimaschutz trifft als jüngere Staatsaufgabe auf eine im 
Grundgesetz vom 23.5.1949 über Jahrzehnte gewachsene Kompetenzordnung. Zudem be-
rührt der Klimaschutz als Querschnittsaufgabe eine Vielzahl von Sektoren (vgl. oben I.), was 
die Komplexität noch erhöht. Die bisherige Klimaschutzgesetzgebung des Bundes beruht vor-
wiegend auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG (Luftreinhaltung). Denn dieser Kompetenztitel ermöglicht 
auch Regelungen, die nachteilige Veränderungen der Zusammensetzung der Luft betreffen, 
also etwa auf die Verhinderung des Anstiegs der Konzentration von Kohlendioxid in der Luft 
gerichtet sind (BVerwG, NVwZ-RR 2016, 449, 451). Allerdings genügt allein Art. 74 Abs. 1 Nr. 
24 GG nicht, um eine umfassende, sektorübergreifende Klimaschutzgesetzgebung des Bun-
des zu tragen (vgl. oben I. zum Klimaschutzplan der Bundesregierung). Davon geht auch der 
vorliegende Gesetzentwurf zutreffend aus (BT-Drs. 19/4522, S. 6). Vorgeschlagen wird des-
halb die Schaffung einer eigenständigen konkurrierenden Bundeskompetenz für den Klima-
schutz (BT-Drs. 19/4522, S. 6 f.). Mit der Einfügung des vorgeschlagenen Art. 74 Abs. 1 Nr. 
24a GG würde ± da keine korrespondierende Änderung zu Art. 72 GG vorgesehen ist ± eine 
Kernkompetenz für den Bund geschaffen, d.h. es käme nicht auf die Erforderlichkeitsklausel 
des Art. 72 Abs. 2 GG und auf Abweichungsmöglichkeiten für die Länder gem. Art. 72 Abs. 3 
GG an. 
 
Regelungstechnisch hätte eine solche Querschnittsgesetzgebungskompetenz eine Sonder-
stellung im System der Gesetzgebungskompetenzen, das von sachspezifischen Kompetenz-
titeln geprägt ist. Beispielsweise wird das Umweltrecht des Bundes von einer Reihe spezifi-
scher Kompetenztitel getragen (vgl. Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG ± Abfallwirtschaft, Luftreinhal-
tung, Lärmbekämpfung; Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 GG ± Naturschutz und Landschaftspflege; Art. 
74 Abs. 1 Nr. 32 GG ± Wasserhaushalt), nicht von einer eigenständigen übergreifenden Bun-
deskoPSHWHQ] Ä8PZHOWVFKXW]³  
 

                                                      
7 Das Bundestagsprotokoll vermerkt für den Gesetzentwurf von CDU/CSU und FDP zur 13. Novelle des 
AtomG unter dem 30.6.2011 die Zustimmung von 513 von 600 abgegebenen Stimmen (Plenarprotokoll Dt. 
Bundestag, 17. Wahlperiode, 117. Sitzung, 30.6.2011, S. 13412). 
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Dies spricht nicht grundsätzlich gegen die vorgeschlagene Einfügung eines Art. 74 Abs. 1 Nr. 
24a GG, zeigt aber, dass mit der neuen Bundeskompetenz nicht nur eine Klarstellung verbun-
den wäre, sondern zugleich auch neue Abgrenzungsprobleme aufgeworfen wären, nämlich zu 
allen Bundeskompetenzen, die von der Klimaschutzgesetzgebung berührt werden, zumal im 
Hinblick auf die Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG. Kommt es nicht zu der vorge-
schlagenen Einfügung, so wäre (auch) die zukünftige Klimaschutzgesetzgebung auf die be-
stehenden Bundeskompetenzen zu stützen.  
 
4. Vorgeschlagene Einfügung eines neuen Art. 106 Abs. 1 S. 2 GG 

 
Mit einem weiteren Änderungsantrag soll die Aufstellung der dem Bund zustehenden Steuer-
arten in Art. 106 Abs. 1 GG ergänzt werden um folgenden Satz:  
 

Ä9HUEUDXFKVVWHXHUQ VLQG DOOH 6WHXHUQ  GLH DP 9HUEUDXFK EHVWLPPWHU 6WRIIH DQVHW]HQ  
unabhängig davon, 
1. wer den Stoff verbraucht und 
   RE GHU 6WRII  GHU YHUEUDXFKW ZLUG  HLQ *HPHLQJXW GDUVWHOOW  GDV QLFKW JHKDQGHOW ZLUG ³ 

 
Dabei handelt es sich systematisch um den Vorschlag einer Begriffsbestimmung zum Rechts-
begriff der Verbrauchsteuern in Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG.  
 
Der Vorschlag steht im Zusammenhang mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
zur Kernbrennstoffsteuer vom 13.4.2017 (BVerfG, NJW 2017, 2249).  Dieser Beschluss hat 
zum einen ein generelles Steuererfindungsrecht des Bundesgesetzgebers verneint und zum 
anderen der Kernbrennstoffsteuer ± die im Jahr 2010 im Kontext der damaligen Verlängerung 
der Restlaufzeiten für Atomkraftwerke eingeführt worden war ± GHQ &KDUDNWHU DOV Ä9HUEUDXFKV 
WHXHU³ L 6 G  $UW      $EV    1U    ** verneint, weswegen auch die konkurrierende Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes gem. Art. 105 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG nicht 
gegeben war.8  
 
Die Maßstäbe des Kernbrennstoffsteuer-Beschlusses werfen über den konkreten Fall hinaus 
Fragen auf, die den verfassungsrechtlichen Rahmen für die zukünftige Erhebung von klima-
schutzpolitisch motivierten fiskalischen Instrumenten betreffen. Zwar hat das Bundesverfas-
sungsgericht betont, dass der Begriff der Verbrauchsteuern zum Erhalt der Handlungsfähigkeit 
des Steuergesetzgebers weit auszulegen sei. Jedoch hat das Gericht das Vorliegen einer Ver-
brauchsteuer deshalb verneint, weil mit der Kernbrennstoffsteuer ÄDXVVFKOLH�OLFK³ 3URGXNWLRQV 
mittel belegt werden könnten, sodass deswegen kein Verbrauch i.S.d. Finanzverfassungs-
rechts vorliege. Zudem erfordere der Typusbegriff der Verbrauchsteuer den Verbrauch eines 
Gutes des ständigen privaten Bedarfs.9 Weiterhin sind nach dem Kernbrennstoffsteuer -Be-
schluss auch die Anforderungen neu auszuloten, die an die Abwälzbarkeit einer bestimmten 
beim Hersteller erhobenen Steuer auf die Endverbraucher zu stellen sind, damit diese noch 
DOV Ä9HUEUDXFKVWHXHU³ L 6 G  9RUVFKULIW TXDOLIL]LHUW ZHUGHQ NDQQ  

                                                      
8 BVerfG, NJW 2017, 2249, Rn. 111 ff.   
9 BVerfG, NJW 2017, 2249, Rn. 111 ff. 
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Vor diesem Hintergrund ist die vorgeschlagene Ergänzung des Art. 106 Abs. 1 GG dahinge-
hend zu verstehen, dass dem Bundesgesetzgeber steuerpolitische Gestaltungsspielräume er-
öffnet bzw. gesichert werden sollen, um im Klimaschutzrecht auch fiskalische Instrumente zur 
Reduktion des Anteils fossiler Brennstoffe einsetzen zu können. Eine Pflicht zur Steuerhebung 
würde daraus aber nicht folgen. Ihrer Stoßrichtung nach erscheint diese vorgeschlagene Ver-
fassungsänderung sinnvoll. Denn in einem kohärenten sektorübergreifenden Regelwerk zur 
Umsetzung der Querschnittsaufgabe Klimaschutz sind fiskalische Instrumente aus fachlicher 
Sicht sehr bedeutsam. Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung bezieht sich positiv auf 
fiskalische Instrumente zur Belastung des Ressourcenverbrauchs, GLH ÄEHL JHHLJQHWHU $XVJH 
VWDOWXQJ NRVWHQHIIL]LHQW $QUHL]H I�U NOLPDIUHXQGOLFKHV :LUWVFKDIWHQ >VFKDIIHQ@³ XQG HLQH GHP 
HQWVSUHFKHQGH ÄNOLPDIUHXQGOLFKH )RUWHQWZLFNOXQJ GHV 6teuer- XQG $EJDEHQV\VWHPV³ 10  
 
Ob der vorliegend vorgeschlagene Wortlaut eines neuen Art. 106 Abs. 1 S. 2 GG bereits die 
begrifflich und konzeptionell überzeugendste Variante darstellt oder der Begriff der Verbrauch-
steuern gegenüber dem vorliegenden Gesetzentwurf wiederum enger gefasst werden sollte, 
bedarf näherer Prüfung. Ein alternativer Änderungsvorschlag in Reaktion auf den Kernbrenn-
stoffsteuer-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts lautet, den Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG 
verfassungstextlich um eine Klausel zu erweitern, die ausdrücklich den Verbrauch von Pro-
duktionsmitteln erfasst.11 Eine Aufgabe des einfachen Steuergesetzgebers wäre dann die kon-
krete Festlegung der Steuertatbestände, die Aufkommensgestaltung und die Abstimmung mit 
anderen Steuerarten. Im Bereich der Verkehrsteuern i. S. d. Art. 106 Abs. 1 Nr. 3 GG hat das 
Bundesverfassungsgericht die Luftverkehrsteuer gebilligt, die auch dem Zweck des Klima-
schutzes dient.12 
 
 

 
 
Prof. Dr. Johannes Saurer, 9.2.2019 
 

  

                                                      
10 Klimaschutzplan 2050, BT-Drs. 18/10370, S. 49. 
11 Wernsmann, Anm. zu BVerfG vom 13.4.2017, JZ 2017, 954, 958. 
12 BVerfG, NVwZ 2015, 288, 291. 


